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Behördliche Anordnungen + Räumungskonzept

2013: Anordnungen zur Aufbewahrung 

2014: Anordnung zur Räumung

 Genehmigungsverfahren (§6 AtG) zur befristeten 
Aufbewahrung der AVR-Brennelemente im 
bestehenden AVR-Behälterlager fortführen

 Kernbrennstoffe aus dem AVR-Behälterlager 
unverzüglich entfernen (sofern keine Genehmigung 
vorliegt) 
 Räumungskonzept durch FZJ/JEN
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Behördliche Anordnungen + Räumungskonzept
Genehmigungsverfahren Bestandslager

 Beantragt für 9 Jahre ab 
Genehmigungserteilung 

 Diskussion der Erdbeben-
sicherheit seit 2007: 
07-2022 Anerkennung der 
Nachweisführung durch 
Genehmigungsbehörde 

 aktuell keine offenen Punkte zur 
nuklearen Sicherheit

 Nachweisführung zur SEWD-IT 
noch nicht abgeschlossen:
Sicherung gegen Einwirkungen 
Dritter verbleibende 
Herausforderung

152 beladene CASTOR®THTR/AVR-Behälter im AVR-Behälterlager
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Behördliche Anordnungen + Räumungskonzept
Räumungskonzept

Drei Optionen zur Entfernung der Kernbrennstoffe aus dem AVR-Behälterlager

1. Einlagerung TBL Ahaus

2. Einlagerung in einen Neubau

3. Rückführung in die USA

1

23
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Umsetzung der Räumungsanordnung 
1. Einlagerung ins TBL-Ahaus

 Vollständige Neuentwicklung der Transport-
konfiguration, seit Mitte 2016 SEWD-Richtlinie Transporte 

 Transportgenehmigung ist für 2023 in Aussicht gestellt
 Beschaffung und Abnahme der Transportausrüstung läuft
 Beginn der Transporte aus heutiger Sicht ab Anfang 2024 möglich.  schnellst mögliche 

Option – im Sinne der Anordnung oberste Priorität

 Bundesministerien BMUV, BMBF, BMF bewerten im Bericht an den Haushaltsausschuss des 
Bundestages im September 2022 die Ahaus Option als „grundsätzlich vorzugswürdig“.
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Umsetzung der Räumungsanordnung 
1. Einlagerung ins TBL-Ahaus

 An den Schutz während des Transportes werden hohe Anforderungen gestellt
 JEN hat mit ihrem Auftragnehmer ein innovatives, hochwertiges Sicherungskonzept entwickelt
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Umsetzung der Räumungsanordnung 
2. Einlagerung in einen Neubau

 Standortauswahl abgeschlossen
 Erwerb der Grundstücke eingeleitet
 Konzeptplanung für das Zwischenlager 

abgeschlossen
 Beratungen mit den zuständigen Behörden 

zu Natur- und Artenschutz sowie
Landschafts- und Regionalplanung laufen

 Abschluss der Räumung aus heutiger Sicht 
nicht vor 2032 möglich

Bundesministerien BMUV, BMBF, BMF halten „derzeit in Anbetracht der noch verbliebenen 
offenen Realisierungsfragen der Ahaus-Option“ die parallele Verfolgung der Neubau-Option für 
geboten. Sie ist so bald wie möglich - nach der erfolgreichen Durchführung der ersten Transporte -
zu beenden.
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Umsetzung der Räumungsanordnung 
3. Rückführung in die USA - beendet

Die Option wird nicht weiter verfolgt
 Sicherung eines solchen Transports wäre extrem aufwändig:

neben Transport auf der Straße auch Umladung und 
Weitertransport auf einem Schiff unter gesicherten Bedingungen

 Verarbeitungsverfahren für die AVR-BE in den USA technologisch 
noch nicht abgesichert

 Erteilung einer Genehmigung für das Bestandslager 
wahrscheinlich, nach Atomgesetz ist dann keine Ausfuhr mehr 
gestattet.

Atomaufsicht sowie Bundesministerien BMUV, BMBF, BMF schließen sich den Ausführungen der 
JEN an, die USA-Optionen zu beenden. Aufgrund der erheblichen technischen und rechtlichen 
Bedenken und der geringen Realisierungswahrscheinlichkeit liefert sie keinen relevanten Beitrag 
zur unverzüglichen Räumung. 
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Zusammenfassung  

Bestehendes AVR-Behälterlager (Erteilung einer befristeten Genehmigung wahrscheinlich) 
 aktuell keine offenen Punkte zur nuklearen Sicherheit 
 Nachweisführung zur SEWD-IT noch nicht abgeschlossen

Transport nach Ahaus (für Bundesregierung „grundsätzlich vorzugswürdig“)
 Genehmigung ist für 2023 in Aussicht gestellt
 Beginn der Transporte aus heutiger Sicht ab Anfang 2024 möglich 

Neubau in Jülich (Backup-Option bis Ahaus-Transporte in Umsetzung)
 Erwerb der Grundstücke eingeleitet, Arten- und Naturschutzmaßnahmen in Vorbereitung  
 Räumung aus heutiger Sicht nicht vor 2032 möglich

Rückführung in die USA (im Einvernehmen mit der Bundesregierung BEENDET)
 Transport extrem aufwändig + Verarbeitungsverfahren technologisch nicht abgesichert
 Genehmigung für das Bestandslager wahrscheinlich, nach Atomgesetz Ausfuhr dann nicht erlaubt.



Vielen Dank!
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